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Einführung
Die Entwicklung sowohl der gesellschaftlichen als auch
der wirtschaftlichen Bedeutung der psychosozialen Ge-
sundheit wird am Trend der letzten Jahre deutlich: In
Deutschland beispielsweise ist die Anzahl an Arbeitsun-
fähigkeitstagen aufgrund psychischer Diagnosen seit
2010 um rund 70% gestiegen. Psychische Störungen
zählen nun neben Atemwegserkrankungen und Erkran-
kungen des Bewegungsapparats zu den bedeutendsten
Ursachen für Arbeitsunfähigkeit. Die WHO (Weltge-
sundheitsorganisation) fasst in ihrem 2022 veröffent-
lichten „World mental health report“ zusammen, dass
etwa jeder 8. Erwachsene weltweit mit einer psy-
chischen Erkrankung lebt. Von einer hohen Dunkelzif-
fer sei auszugehen [1]. Die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie haben die Effekte noch verstärkt [2]. Kul-
turelle Unterschiede machen die Thematik noch kom-
plexer [3, 4].

An den Bericht der WHO schloss sich im September
2022 die Veröffentlichung eines Leitfadens für Maß-
nahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit
am Arbeitsplatz an, der u. a. das frühzeitige Ermessen
von Risiken priorisiert. Berufliche Reisen müssen in die-
sem Zusammenhang besondere Berücksichtigung fin-
den, da sie massive Auswirkungen auf das psychische
Wohlbefinden haben können.

Merke
In Deutschland ist die Beachtung psychischer Belas-
tungen am Arbeitsplatz seit vielen Jahren eine Auf-
gabe der Arbeitgeber. Ihre Beurteilung ist im Arbeits-
schutzgesetz vorgeschrieben.

In diesem Artikel wird in Übereinstimmung mit der DIN
EN ISO 10075–1 „psychische Arbeitsbelastung“ als
übergeordneter Begriff verwendet, der psychische Be-
lastung und psychische Beanspruchung umfasst [5].

Psychische Belastung gilt als neutraler Begriff und nicht
als negatives Ergebnis der Arbeitsbelastung.

Rechtliche Grundlagen
Internationale Rahmenbedingungen

Die Richtlinie 89/391/EWG des Rates aus dem Jahr
1989 mit ihrem breiten Anwendungsbereich [6] und
weitere Richtlinien zu konkreten Aspekten bilden die
Grundlage für die europäischen Rechtsvorschriften im
Bereich Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden.

Unbeschadet der anderen Bestimmungen dieser Richt-
linie ist der Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten des
Unternehmens bzw. Betriebs zur Beurteilung von Ge-
fahren für Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden
der Arbeitnehmer verpflichtet (Artikel 6 Abs. 3 89/
391/EWG [6]). Darunter sind auch die psychischen Ein-
wirkungen bei der Arbeit subsumiert. In Deutschland
wird diese Direktive u. a. im Arbeitsschutzgesetz um-
gesetzt.

Merke
Die Beurteilung arbeitsbedingter Risiken (Gefähr-
dungsbeurteilung) erfolgt auf Grundlage einer EU-
Direktive und des deutschen Arbeitsschutzgesetzes.

ISO-Standards als internationale Leitlinien

Um Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden bei der
Arbeit zu managen, gibt es verschiedene ISO-Richtlini-
en (ISO = Internationale Organisation für Normung).
Diese wurden zum Teil auch von anderen Normungsor-
ganisationen in Europa wie z. B. dem DIN (Deutsches In-
stitut für Normung) übernommen. Die relevanten
Richtlinien werden weiter unten vorgestellt.

Beurteilung psychischer Belastungen
bei beruflich Reisenden
Stefan Eßer, Marina Melanie Strecker, Christina Baas, Claudia Budeck, Silvester Siegmann

CME-Fortbildung

Reiseassoziierte Risiken beruflich Reisender sind vor allem kardiovaskuläre Er-
krankungen und Unfälle. Psychische Risiken sind dabei lange unterschätzt wor-
den. Sie geraten nun aber nicht zuletzt durch die beiden großen Berichte der
Weltgesundheitsorganisation zu psychischer Gesundheit im Jahre 2022 zuneh-
mend in den Fokus. In Deutschland sind Unternehmen verpflichtet, psychische
Belastungen der Arbeit zu beurteilen.
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Deutsches Arbeitsrecht und die psychische
Gesundheit der Arbeitnehmer

Der Arbeitgeber hat im deutschen Recht – neben sei-
nen allgemeinen Fürsorgepflichten gemäß § 241 Abs.
2 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) – Leben und Gesund-
heit des Arbeitnehmers vor Gefahren nach § 618 BGB
zu schützen [7]. Eine Verletzung der Fürsorgepflicht
kann zu Schadensersatzforderungen gegen den Arbeit-
geber führen. Dabei gilt es auch wieder die besonderen
psychischen Belastungen der Arbeitnehmer im berufli-
chen Auslandseinsatz zu berücksichtigen.

Merke
Bei Entsendungen in entlegene, medizinisch schlecht
versorgte Gebiete der Welt werden höhere Ansprü-
che an die Fürsorgepflicht (Duty of Care) des Arbeit-
gebers gestellt als allgemein.

Gefährdungsbeurteilung laut
Arbeitsschutzgesetz

Für alle Unternehmen besteht die gesetzliche Ver-
pflichtung, im Rahmen einer unternehmensspezifi-
schen Beurteilung der Arbeitsbedingungen
▪ die auf ihre Beschäftigten bei der Arbeit zukom-

menden Gefährdungen und Risiken systematisch zu
ermitteln,

▪ sie zu bewerten und
▪ sie möglichst zu eliminieren oder zumindest zu

minimieren.

Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Beurteilung der
Arbeitsbedingungen wurde dabei im § 5 Arbeitsschutz-
gesetz festgeschrieben [8]. Im Jahre 2013 wurde die
darin enthaltene, ohnehin nur beispielhafte Aufzählung
der Gefährdungen explizit um den Punkt der psy-
chischen Belastungen bei der Arbeit ergänzt.

Gesetzliche Grundlagen im Sozialgesetzbuch

Bei einer vorübergehenden Verlagerung des Beschäfti-
gungsorts eines Arbeitnehmers aus dem Inland in das
Ausland gelten weiterhin die deutschen Rechtsvor-
schriften über Versicherungspflicht und Versicherungs-
berechtigung („Ausstrahlung“). Gesetzliche Grundlage
ist dabei § 4 SGB (Sozialgesetzbuch) IV [9].

Der Arbeitnehmer ist also zumindest für die ersten 12
Monate seines beruflichen Auslandseinsatzes in der ge-
setzlichen Unfallversicherung versichert. Details der
Leistungserbringung durch die DGUV (Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung) sind zum Teil von Einsatz-
land zu Einsatzland verschieden. Auskunft erteilt im
konkreten Fall die DVUA (Deutsche Verbindungsstelle
Unfallversicherung – Ausland) bei der DGUV. Leidet
ein Arbeitnehmer z. B. nach Arbeits- und Wegeunfällen
im Ausland an psychischen Folgen, kann das DGUV-
Psychotherapeutenverfahren angewendet werden. Nä-
here Informationen dazu liefert der DGUV Grundsatz
306–001 (▶Tab. 1) [10].

▶ Tab. 1 Die 3 Handlungsphasen im Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen [10].

Parameter Primärprävention Sekundärprävention Tertiärprävention

zeitlicher Rahmen – Stunden bis Tage
nach traumati-
schem Ereignis

Tage bis Wochen
nach traumatischem
Ereignis

Wochen nach trau-
matischem Ereignis

Monate nach trau-
matischem Ereignis

Ziele Gefährdungs-
minimierung

Minimierung von
Belastungsspitzen

Stabilisierung des
Gesundheitszustands

Stabilisierung
Rehabilitation
Eingliederung

Unterstützung bei
Wiederaufnahme
der Tätigkeit

Verantwortliche Unternehmens-
leitung

Unternehmensleitung*) Unfallversiche-
rungsträger

Unternehmens-
leitung

Maßnahmen Gefährdung-
sbeurteilung
Unterweisung
Notfallmanage-
ment

psychologische Erst-
betreuung

Unterstützung bzw.
Beratung
Screening
Vermittlung

Probatorik
Diagnostik
Psychotherapie
Rehabilitations-
management

Begleitung
Unterstützung
betriebliches Ein-
gliederungsmana-
gement

Akteure Unternehmer
Aufsichtspersonen
Betriebsärzte
Fachkräfte für
Arbeitssicherheit

Erstbetreuer
Notfallseelsorger
Kriseninterventi-
onsteam

betriebliche
Psychologen
Betriebsärzte
Sozialberatung
Notfallpsychologen

Psychotherapeuten
Rehabilitationsmanager
Führungskräfte
Durchgangsärzte
Betriebsärzte
Kollegium
Aufsichtspersonen

*) Im Ausnahmefall können nach vorheriger Absprache Leistungen im Rahmen der psychologischen Erstbetreuung auch im Auftrag eines Unfallversicherungsträgers
erbracht werden. Dies gilt für Leistungen im Sinne einer Notfallhilfe, wie sie auch im Bereich der psychosozialen Akuthilfe bzw. psychosozialen Notfallversorgung
beschrieben wird.

CME-Fortbildung
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Die rechtlichen Anforderungen an einen Arbeits- bzw.
Wegeunfall mit psychischen Folgen nach § 8 SGB VII
[11] unterscheiden sich wesentlich von den Diagnose-
kriterien der Krankheitsklassifikationssysteme nach
ICD-10 oder DSM-5. Psychische Unfallfolgen erfordern
insbesondere kein belastendes Ereignis mit außerge-
wöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Aus-
maß im Sinne der posttraumatischen Belastungsstö-
rung. Beschäftigte können z. B. von belastenden Ereig-
nissen am Arbeitsplatz mittelbar betroffen sein, ohne
selbst körperliche Schäden davonzutragen, wenn sie
als Ersthelfer bei einem schweren Unfall tätig werden
[12]. Die Erfahrung in den Assistance Centers von In-
ternational SOS zeigt, dass schon die Auseinanderset-
zung mit extremer Armut (▶Abb. 1) und das latente
Vorhandensein von Gewalt zu Belastungsstörungen
und psychischen Alterationen führen können.

Fachliche Grundlagen
Auslandsreisen und traumatisierende
Ereignisse

Insbesondere ein beruflicher Auslandseinsatz (z. B. in
Entwicklungs- und Schwellenländern) bringt psy-
chische Einwirkungen mit sich, die bei dem betroffe-
nen Arbeitnehmer zu psychischen Belastungsreaktio-
nen unterschiedlicher Art und Dauer führen können.
Traumatisierende Erlebnisse sind neben Unfällen auch
z. B. Überfälle, Einbrüche, Entführungen oder sexuelle
Übergriffe. Gerade Tätigkeiten in der Not- und Kata-
strophenhilfe bedeuten darüber hinaus die Konfronta-
tion mit grundsätzlich schwer belastenden Erfahrun-
gen und Aufgaben. Dabei kann es zu PTBS (posttrau-
matischen Belastungsstörungen; engl.: PTSD [Post-
traumatic Stress Disorder]) kommen.

Die PTBS umfasst 4 Hauptsymptomgruppen:
▪ Erinnern und Wiedererleben,
▪ Vermeidung,
▪ negative Wahrnehmung und Stimmung,
▪ ständige innere Unruhe.

Folgende psychische Folgestörungen können beispiels-
weise auftreten:
▪ Abhängigkeitserkrankungen,
▪ Angststörungen,
▪ Anpassungsstörungen,
▪ Depressionen,
▪ dissoziative Störungen,
▪ Schlafstörungen.

Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe seines privaten Le-
bens in Deutschland mit einem potenziell traumatisie-
renden Ereignis konfrontiert zu werden, ist nach Miku-
licz nicht sehr hoch [13]. In der Normalbevölkerung
rechnet man mit einem Ereignis pro 50 Personenle-
bensjahren. Dagegen ergab eine Studie bei Mitarbei-

tern einer deutschen Entwicklungshilfeorganisation
eine Inzidenz eines Ereignisses pro 3 Personenlebens-
jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus einem be-
lastenden Ereignis eine PTBS entwickelt, ist dabei ab-
hängig von folgenden Faktoren:
▪ Art des Traumas: Bei Opfern von Kriegen, Gefan-

genschaft und Unfällen liegt sie bei 20%, nach Ge-
waltverbrechen bei 25%. Mit etwa 50% ist sie be-
sonders hoch bei Personen, die sexueller Gewalt
ausgesetzt waren.

▪ Persönliche Risikofaktoren: Das sind insbesondere
– geringes Lebensalter,
– weibliches Geschlecht (Verhältnis Frauen zu

Männern =5:2),
– niedriger sozioökonomischer Status,
– psychische Erkrankungen in der Anamnese und
– fehlende soziale Unterstützung.

Um eine längere oder sogar bleibende Beeinträchti-
gung von Wohlbefinden, Gesundheit und/oder Arbeits-
fähigkeit bei den Betroffenen zu verhindern, müssen
traumatisch bedingte PTBS rechtzeitig erkannt und bei
Bedarf behandelt werden. Die Verantwortung dafür
liegt beim Arbeitgeber und bei dem in der Betreuung
mitwirkenden Betriebsarzt. Eine geeignete Vorberei-
tung in Form der tätigkeitsspezifischen Beurteilung
der Arbeitsbedingungen des konkreten beruflichen
Auslandseinsatzes sowie eine spezifische Schulung
und Sensibilisierung für die Rahmenbedingungen im
Einsatzland vor Antritt des Arbeitsaufenthalts spielen
eine wichtige präventive Rolle für den Erhalt von Si-
cherheit, Gesundheit und Wohlbefinden.

Lopes Cardozo und Mitarbeiter stellen einen Zusam-
menhang zwischen der Anzahl der Einsätze und dem
Depressionsrisiko her. Demnach ist dieses Risiko im

▶Abb. 1 Die Auseinandersetzung mit Armut kann psychische Belastung
bedeuten.
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El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
 –

 E
le

ct
ro

ni
c 

of
fp

rin
t f

or
 p

er
so

na
l u

se
 

ersten Einsatz am höchsten [14]. Erikson und Holtz so-
wie ihre Mitarbeiter sehen außerdem einen Zusam-
menhang zwischen der Dauer der Auslandsaufenthalte
und psychischer Beanspruchung [15, 16]. Doki, Sasaha-
ra und Matsuzaki finden Hinweise darauf, dass unmit-
telbar aufeinanderfolgende Auslandseinsätze ebenfalls
einen Risikofaktor für die psychische Gesundheit dar-
stellen können [17].

Oftmals sind mangelnde Trennung von Arbeit und Frei-
zeit, kaum Regenerationszeiten und wenige Freizeitop-
tionen weitere Risikofaktoren für Erschöpfung und
Burn-out [18].

Immer mehr rückt der interkulturelle Stress in den
Blickpunkt [3]. Die Fähigkeit von beruflich in das Aus-
land Reisenden, mit Individuen und Gruppen anderer
Kulturen erfolgreich und angemessen zu interagieren,
muss entsprechend geschult werden.

Prävention

Eine große präventive Bedeutung kommt nach Mikulicz
im Vorfeld der richtigen Personalauswahl zu [13]. Je
schwieriger der Einsatzort und die Aufgabe, desto es-
senzieller sind eine gewisse Reife und eine gefestigte

Persönlichkeitsstruktur. Gerade bei humanitären Ein-
sätzen gilt es, eine realistische Erwartungshaltung in
Bezug auf erreichbare Möglichkeiten und Ziele zu
schaffen. Sinn und Ziel präventiver betrieblicher Bera-
tungsstrukturen muss es dann sein, exponierte Mitar-
beiter so zu betreuen, dass es nach traumatischen Er-
eignissen oder sehr belastenden (Hilfs-)Einsätzen gar
nicht erst zur Ausbildung einer länger anhaltenden Be-
lastungsstörung kommt.

Merke
Eine der Hauptaufgaben der Unternehmen besteht
darin, die Arbeitnehmer über Expositionsrisiken je-
der, also auch psychischer Art und ihre Vermeidungs-
möglichkeiten aufzuklären.

Grundlegende vorbereitende Schritte [4, 19, 20]:
▪ Ausreichende Vorbereitung auf einen Einsatz:

Dies schützt vor späterer Fehlbelastung und vermit-
telt Sicherheit. Strukturen der Organisation bzw. des
Unternehmens insbesondere im Zusammenhang
mit dem Auslandseinsatz sollten bekannt gemacht
werden.

▪ Information aller Mitarbeiter über traumatisie-
rende Stressoren und traumabedingte Belas-
tungsreaktionen: In diesem Zusammenhang ist
auch eine Schulung im Erkennen der Symptomatik
wichtig.

▪ Wecken der Einsicht in ein mögliches Auftreten
und insbesondere die Behandlungsbedürftigkeit
einer Belastungsstörung: Es ist bekannt, dass in
erster Linie männliche Patienten sich zunächst oft
sehr intensiv gegen beides wehren.

▪ Schulung von Vorgesetzten: Die Haltung der Vor-
gesetzten bzw. das Verhalten des sozialen Umfelds
eines Traumaopfers sind von entscheidender Be-
deutung. Gleichgültigkeit oder Herabsetzung der
gemachten Erfahrung erhöhen das Erkrankungsrisi-
ko, verständnisvolles Eingehen auf die Nöte des
Traumatisierten verstärken dagegen die Erholungs-
tendenz. Generell spielen Führungskräfte eine zen-
trale Rolle für die psychische Gesundheit der Fach-
kräfte im Auslandseinsatz [19, 21].

▪ Klare Stellenbeschreibung: Wichtig ist auch die
frühzeitige Abstimmung mit den zukünftigen Vor-
gesetzten oder Kollegen [22].

▪ Durchführung interkultureller Schulungen: Da-
durch werden Auslandsreisende darauf vorbereitet,
wie sie mit Individuen und Gruppen anderer Kultu-
ren erfolgreich und angemessen interagieren kön-
nen.

Insbesondere Downie und Ehrenreich beschreiben in
ihren Arbeiten fehlende und mangelhafte Vorbereitung
von Entsandten als weit verbreitetes Phänomen [18,
21].

FALLBEISPIEL

Posttraumatische Belastungssituation nach Gewalterfah-
rung in Lagos, Nigeria
Ein Mitarbeiter eines Unternehmens wurde Opfer eines ge-
walttätigen Raubüberfalls in einem Hotel in Lagos, Nigeria. Er
erlitt ernste Wunden am Unterschenkel und wurde nach einer
notfallmäßigen Versorgung in Nigeria nach Deutschland zu-
rückgeflogen. Die Wunden heilten recht problemlos ab, er
entwickelte aber in der Folge eine posttraumatische psy-
chische Belastungsstörung. Da zunächst keine Behandlung er-
folgte, berichtete er innerhalb des Unternehmens über seine
Erfahrungen und schilderte die Risiken einer Reise nach Nigeria
sehr drastisch.
Als ein weiterer Einsatz einer Gruppe von Vertriebsmitarbei-
tern und Experten geplant wurde, gab es Unbehagen unter
den Mitarbeitern und Weigerungen, nach Nigeria zu reisen.
Eine strukturierte Befragung mithilfe eines psychologischen
Dienstleisters ergab, dass der ursprünglich Betroffene selbst
die Erfahrungen nicht verarbeitet hatte. Dem Betroffenen
wurde unverzüglich kompetente psychologische Hilfe zuteil.
Parallel wurden unter Koordination des betriebsärztlichen
Dienstes Einzelgespräche mit den meisten für den Einsatz vor-
gesehenen Mitarbeitern geführt. Ein reisemedizinischer Assis-
tance-Dienstleister informierte und schulte die betreffenden
Mitarbeiter über präventive Sicherheitsmaßnahmen und er-
teilte ein umfangreiches Sicherheitstraining. Der Einsatz wur-
de den Mitarbeitern freigestellt. So konnten ausreichend Per-
sonen gefunden werden, um den Einsatz durchzuführen.

CME-Fortbildung
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Ein auf einen Auslandsaufenthalt vorbereitendes Prä-
ventionstraining sollte sich darüber hinaus auch mit
weiteren Themen beschäftigen [23]:
▪ Es sollte dabei helfen, Verunsicherungs- und Bedro-

hungsgefühle bei der Ankunft im fremden Land ab-
zubauen, und vor allem realistische Erwartungen an
erreichbare Arbeitsziele wecken.

▪ Ein sog. Security-Awareness-Training ermöglicht die
Entwicklung von Gefahrenbewusstsein und -sensi-
bilität sowie das Erlernen von „richtigen“ Verhal-
tensweisen und Deeskalationstechniken in Bedro-
hungssituationen.

▪ Ein Krisenmanagementtraining hilft, außergewöhn-
liche Belastungssituationen durchzustehen und
eventuelle Gewalterlebnisse zu bewältigen.

▪ Bei Langzeitaufenthalten in einer sehr belastenden
Umgebung (z. B. Gefahr terroristischer Angriffe) ist
das engmaschige Zwischenschalten einer sog. Rest-
and-Recreation-Period in einer gefahren- bzw.
stressfreien Umgebung zu empfehlen.

Nationale und internationale
Herausforderungen

Kulturelle und soziale Einflüsse

Sind Unternehmen international aktiv, sei es mit beruf-
lich Reisenden oder mit eigenen Niederlassungen im
Ausland, kommen viele Aspekte der psychischen Ge-
fährdung, ihrer Bewertung, ihrer Erfassung, des Be-
wusstseins derselben und des Umgangs mit Ergebnis-
sen hinzu.

Merke
Während psychische Belastungen und auch psy-
chische Erkrankungen in Mitteleuropa zunehmend
Akzeptanz erfahren („It’s ok not to be ok!“ ist ein
verschiedentlich zitierter Satz), wird in anderen Tei-
len der Welt das Thema weiterhin tabuisiert, negiert
oder abgelehnt.

Bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastun-
gen bei der Arbeit ist es das Ziel, negative psychische
sowie auch physische Folgen zu vermeiden, das Wohl-
befinden am Arbeitsplatz zu verbessern und die be-
triebsinternen Abläufe danach auszurichten. Dies ist
wichtig innerhalb von Arbeitsgruppen, innerhalb von
Abteilungen und innerhalb eines Standorts oder einer
nationalen Niederlassung. Es wird aber zunehmend
auch als relevant im Zusammenspiel mehrerer nationa-
ler Standorte oder auf internationaler Ebene zwischen
nationalen Niederlassungen betrachtet.

Fehlende Infrastruktur zur Behandlung
psychischer Erkrankungen

Die kulturellen Unterschiede in anderen, vor allem
nicht europäischen Ländern hinsichtlich der Akzeptanz
und des Verständnisses psychischer Gefährdungen und
Erkrankungen wird oft auch mit der limitierten Infra-
struktur zur Behandlung psychisch erkrankter Perso-
nen begründet. Akutpsychiatrische Einrichtungen sind
in anderen Ländern oft nicht darauf eingestellt, arbeits-
bedingte psychische Erkrankungen zu behandeln. Spe-
zielle psychiatrische Einrichtungen, die arbeitsmedizi-
nische Aspekte berücksichtigen, sind rar. Moderne
multimodale Behandlungsansätze sind nicht überall zu
finden. Deswegen wird dann die Sinnhaftigkeit und
Zielführung einer psychischen Gefährdungsbeurtei-
lung bezweifelt. Anders als beispielsweise bei der
Krebsvorsorge ist jedoch bei der Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastungen nicht eine möglichst frü-
he Behandlung psychisch Erkrankter das Ziel, sondern
die Anpassung von Arbeitsbedingungen und -abläufen,
die bei der Gefährdungsbeurteilung als belastend be-
wertet wurden.

FALLBEISPIEL

Psychotische Entgleisung bei Auslandseinsatz in Kenia
Ein Mitarbeiter eines Unternehmens war als Vertriebsleiter in
Nairobi, Kenia, eingesetzt. Bereits wenige Wochen nach dem
Beginn des Einsatzes litt er an Überforderungsempfinden und
Einsamkeit und begann einen sehr starken Alkoholkonsum von
2 Flaschen Wein und mehr pro Tag zuzüglich weiterer harter
Alkoholika. Es kam zu ausgeprägten Angstzuständen und dem
Gefühl, den Umsatzerwartungen des Arbeitgebers nicht ge-
wachsen zu sein. Da die Beschwerden dem Arbeitgeber nicht
bekannt wurden, kam es sogar zu weiteren Steigerungen der
Umsatzerwartungen und Zuteilung zusätzlicher administrati-
ver Aufgaben.
Am Flughafen von Nairobi entwickelte der Mitarbeiter erstmals
so starke Angstzustände, dass er einen geplanten Flug nicht
antrat. Wenige Tage später erlitt er nach dem Einchecken noch
auf dem Rollfeld des Flughafens im Flugzeug eine akute psy-
chotische Episode, bedrohte Mitreisende und Flugpersonal
und wurde des Fliegers verwiesen. Mit einem Krankenwagen
wurde er in eine akutpsychiatrische Einrichtung gebracht. Dort
erfolgte eine erste Beruhigung mittels Sedierung und Stabili-
sierung der Situation. Der Patient wurde 4 Tage später, eskor-
tiert von einem Arzt und einem Rettungssanitäter, nach Basel
geflogen und dort psychiatrisch weiterbehandelt mit der Di-
agnose einer reaktiven Psychose. Die Situation verbesserte
sich unter medikamentöser Therapie zunächst, der Patient
wurde aber nicht wieder arbeitsfähig und beging einige Mo-
nate später Selbstmord.
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Möglichkeit der Standardisierung:
internationale Normen

Merke
Eine international einheitliche Vorgehensweise zur
Erfassung psychischer Belastung am Arbeitsplatz gibt
es bisher kaum.

Einzelne Sparten wie z. B. die internationale Öl- und
Gasindustrie oder die internationalen Minengesell-
schaften haben eigene Standards geschaffen, mehr je-
doch im Bereich des Arbeitsschutzes und der Infekti-
onsprophylaxe als bei der Vorbeugung psychischer Er-
krankungen. International aufgestellte Unternehmen,
die psychische Gesundheit und deren Erfassung ernst
nehmen und fördern wollen, konnten sich also in den
meisten Ländern lange nicht entlang nationaler Vorga-
ben oder Standards ausrichten.

Seit dem Jahr 2021 stehen nun erstmals 2 international
einheitliche ISO-Standards zur Verfügung, die zur Beur-
teilung und Bewertung der psychischen Belastungen
und der Risiken bei Auslandsreisen und -aufenthalten
herangezogen werden können.

ISO 45003

Zunächst erschien dazu der ISO-Standard 45003, der
als Leitfaden zur Beurteilung und Implementierung
des Managements psychosozialer Risiken am Arbeits-
platz genutzt werden kann [24]. Dieser versteht sich
als Ergänzung der ISO 45001, die seit 2018 die vormali-
gen Standards zum betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment ersetzt und weithin als Grundlage für die Anfor-
derungen an ein Managementsystem zum Arbeits-
und Gesundheitsschutz gilt [25]. Durch eine Orientie-
rung an dem Standard kann einerseits die Konformität
mit in Deutschland geltenden Gesetzen zum Arbeits-
und Gesundheitsschutz sichergestellt werden. Ande-
rerseits kann jedoch auch das Erreichen eines interna-
tional einheitlichen Best-Practice-Standards angestrebt
werden. Die Ermittlung von Gefährdungen und Res-
sourcen am Arbeitsplatz sowie die Planung und Imple-
mentierung von präventiven und reaktiven Maßnah-
men sind zentraler Bestandteil der Leitlinie – zunächst
jedoch auf eher rein physische Faktoren bezogen.

Mit der 2021 erschienenen ISO 45003 wird dieser
Standard nun um eine konkret auf das Management
psychosozialer Risiken am Arbeitsplatz bezogene Kom-
ponente erweitert [24]. Für international agierende Or-
ganisationen kann dies ein großes Maß an Unterstüt-
zung und Sicherheit bieten, wenn etwa eine Überprü-
fung und Ergänzung des bestehenden Arbeitsschutz-
managementsystems hinsichtlich psychosozialer As-
pekte angestrebt werden soll. Die Norm richtet sich da-
bei an Unternehmen aller Branchen und Größen und
bietet eine Abdeckung der Empfehlungen der Gemein-

samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie. Teils geht er
aber auch darüber hinaus. Der Zusammenhang zwi-
schen körperlicher und psychischer Gesundheit wird
dabei stark betont. Angestrebt wird ein ganzheitlicher
Prozess zur Erkennung und Beseitigung von Risiken,
die sich auf die Gesundheit von Angestellten auswirken
können. Zu diesem Zweck benennt die ISO 45003 ver-
schiedene Schwerpunkte: Neben den Aspekten, die die
Rahmenbedingungen einer ausgeübten Arbeit bestim-
men (Arbeitszeiten und -strukturen, Grad der Autono-
mie, Arbeitsumfeld und Ausstattung), werden auch
soziale Faktoren (interpersonelle Beziehungen, Work-
Life-Balance, Konflikte) adressiert. Ein Handlungsplan
für die Identifikation und Erhebung von Risiken, die da-
für benötigten Arbeitsschritte und die Einbeziehung
der Angestellten schließt sich an, ebenso wie konkrete
Maßnahmen, die für die Reduktion einzelner Risiken
implementiert werden können.

Merke
Auch um die Dienstleistungsqualität und Zufrieden-
heit von Angestellten zu stärken und eine Konformi-
tät mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Na-
tionen zu bewirken, kann ein solcher Leitfaden zur
Unterstützung herangezogen werden.

ISO 31030

Mit Blick auf die große Relevanz der psychosozialen Ge-
sundheit insbesondere bei Reisen und Entsendungen in
das Ausland ist auch die Einbeziehung eines weiteren
Standards empfehlenswert: Im September 2021 er-
schien mit der ISO 31030 die erste Leitlinie auf interna-
tionaler Ebene zur Implementierung, Überprüfung und
Ergänzung eines suffizienten Reiserisikomanagements
[26]. Auch in ihr wird die bisherige Notwendigkeit, auf
nationale Gesetzgebungen, Empfehlungen und Indus-
trienormen zurückzugreifen, durch die angestrebte Im-
plementierung eines ganzheitlichen Ansatzes ersetzt.
Ziel auch dieses Standards ist eine Integration in das Ri-
sikomanagement einer Organisation.

Sicherheit – und auch die psychische Gesundheit – ge-
hen dabei Hand in Hand. Der Prozess mit einer Vielzahl
an Akteuren umfasst im Rahmen des Reiserisikomana-
gements folgende Schritte:
▪ eingehende Vorbereitung der reisenden Angestell-

ten,
▪ Implementierung von Notfallplänen für akute Vor-

kommnisse,
▪ Unterstützung vor Ort,
▪ Unterstützung der administrativen Prozesse zur

Überwachung und Berichterstattung,
▪ Identifizierung von Bedrohungen vor und während

einer Auslandsentsendung.

CME-Fortbildung
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Methodik der psychischen
Gefährdungsbeurteilung
In Deutschland ist die Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastungen (▶Abb. 2) seit mehreren Jahren
fester Bestandteil des Arbeitsschutzgesetzes. Sie
kommt aber auch in zahlreichen international agieren-
den Konzernen zum Einsatz und dient darüber hinaus
Unternehmen in anderen Ländern als Orientierung zur
freiwilligen Beurteilung von psychischen Belastungen
am Arbeitsplatz. Sie kann durch spezifische Anpassun-
gen adaptiert werden. Beispielsweise kann sie durch
ergänzende Fragen an kulturelle oder strukturelle Be-
sonderheiten angepasst werden.

Vorbereitung und Projektplanung

In der Vorbereitungsphase werden zunächst die Ver-
antwortlichen festgelegt; ggf. wird ein Steuerungskreis
gebildet. Dieser sollte über Hintergründe, Zweck und
Ziele sowie über mögliche Analysemethoden infor-

miert sein. Zu den Aufgaben des Steuerungskreises ge-
hört es, die jeweilige Methode zur Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung festzulegen, die Ergebnisse
zusammenzutragen und die Maßnahmenableitung zu
überwachen. Des Weiteren legt dieser Personenkreis
fest, wann, wie und von wem alle Beteiligten im Unter-
nehmen über den Sinn und Zweck, die Methode und
die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung informiert
werden. Materialien zu den grundlegenden Zusam-
menhängen des Auftretens und der Wirkung psy-
chischer Belastungen am Arbeitsplatz sowie Hand-
lungshilfen zur Durchführung der psychischen Gefähr-
dungsbeurteilung stellen die Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie von Bund, Ländern und Unfall-
kassen sowie die Aufsichtsdienste der Länder und Un-
fallversicherungsträger, aber auch die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie die Sozial-
partner in unterschiedlicher Tiefe und Breite bereit.

Einbindung der Stakeholder

Eine erfolgreiche Ermittlung psychischer Belastungen
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hängt in ho-
hem Maße von der Mitwirkung der Beschäftigten ab.
Deshalb sind eine gute Aufklärung und Transparenz in
Bezug auf die Methode und das Ziel von besonderer
Wichtigkeit. Dabei ist es hilfreich, die Führungskräfte
der jeweiligen Arbeitsbereiche miteinzubeziehen.

Die Ermittlung physischer Belastungen in der Gefähr-
dungsbeurteilung ist den meisten Beschäftigten be-
reits bekannt. Hingegen stellt die Ermittlung psy-
chischer Belastungen für viele Mitarbeiter eine neue Er-
fahrung dar, die häufig mit Befürchtungen und Ängsten
einhergeht, wie z. B., dass psychologische Profile von

▶Abb. 2 Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (Quelle: TÜV Süd Life Service GmbH).

PRAXISTIPP

ISO-Standards werden erfahrungsgemäß auch
bei der rechtlichen Beurteilung im Falle einer
Auseinandersetzung aufgegriffen und als beste-
hende fachliche „Messlatte“ (Benchmark) ange-
sehen. Unternehmen scheinen daher gut bera-
ten, die Standards ISO 45003 und ISO 31030 bei
der Bewertung und Handhabung psychischer
Gefährdungen als Richtschnur in Betracht zu zie-
hen.
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Einzelnen erstellt werden. Führungskräfte hingegen
könnten befürchten, dass in ihrem Team hohe Belas-
tungen sichtbar und ihrem Führungsstil zur Last gelegt
werden. Andererseits sind Führungskräfte wichtige
Promotoren und Multiplikatoren und können die Betei-
ligung der Mitarbeiter an der Gefährdungsbeurteilung
maßgeblich beeinflussen. Aus diesen Gründen kommt
der Informationsgestaltung eine entscheidende Be-
deutung zu.

Um die Führungsebene gut zu integrieren, sollten fol-
gende Informationen zunächst an die Führungskräfte
gehen und im Nachgang an die Mitarbeiter:
▪ Was ist das Ziel der Gefährdungsbeurteilung?
▪ Welche Methoden sind vorgesehen?
▪ Wie werden die Berichtseinheiten (Auswertungs-

gruppen) gewählt?
▪ Was werden Rolle, Verantwortlichkeiten und Aufga-

ben der Führungskräfte bei der Gefährdungsbeur-
teilung sein?

▪ Wie sieht der Zeitplan des gesamten Prozesses aus?
▪ Wie sind die Ableitung und die Umsetzung von

Maßnahmen geplant?

Festlegung von Tätigkeits- bzw.
Auswertegruppen

Bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastun-
gen am Arbeitsplatz geht es darum, Arbeitsbedingun-
gen zu identifizieren, die zu systematischen Fehlbean-
spruchungen führen. Abhängig von der Tätigkeit, die
Mitarbeiter im Unternehmen ausführen, resultieren
unterschiedliche psychische Belastungen. So unterlie-
gen Mitarbeiter in der Produktion anderen Arbeitsbe-
dingungen als Mitarbeiter mit Büroarbeitsplatz. Inso-
fern können Mitarbeiter mit gleichen Tätigkeiten zu
einzelnen Gruppen zusammengefasst werden. Bei die-
sem Vorgehen erfolgen die Maßnahmenableitung und
die Umsetzung über die einzelnen Organisationseinhei-

ten hinweg. Gibt es im Unternehmen eine größere Zahl
von Mitarbeitern, die dienstlich im Ausland unterwegs
sind, können auch aus ihnen Gruppen mit gleichen
oder ähnlichen Tätigkeiten gebildet werden, z. B. Mon-
teure, Beschäftigte, die nur für Absprachen reisen, usw.

Eine weitere Möglichkeit für die Bildung von Auswer-
tungsgruppen besteht in der Zuordnung auf Basis von
Organisationseinheiten. Grundlage dafür ist der Um-
stand, dass in den einzelnen Einheiten ebenfalls ähnli-
che Arbeitsbedingungen vorherrschen, z. B. in Bezug
auf soziale Faktoren, wenn etwa mehrere Beschäftigte
aus einer Organisationseinheit dienstlich im Ausland
unterwegs sind. Auch dann sollte die Auslandsreise
aber spezifisch als Tätigkeit betrachtet werden.

Merke
Beide Arten der Bildung von Auswertungsgruppen
sind zulässig und können ggf. miteinander kombi-
niert werden.

Ermittlung psychischer Belastungen

Zur Ermittlung psychischer Belastungen am Arbeits-
platz stehen unterschiedliche Methoden zur Verfü-
gung, die sich zunächst hinsichtlich ihrer Analysetiefe
einordnen lassen. Je genauer die Analyse ist, desto ge-
nauer sind auch ihre Ergebnisse. Das ist bei der Ablei-
tung von geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen zu berücksichtigen.

Orientierende Verfahren sind z. B. Prüf- und Checklis-
ten, die von einigen Berufsgenossenschaften frei zur
Verfügung gestellt werden. Sie beinhalten 10–20 As-
pekte der Arbeit, die von den Mitarbeitern bewertet
werden können. Die Antwortoptionen beschränken
sich in der Regel auf „eher ja“ und „eher nein“. Besten-
falls lässt sich als Ergebnis ableiten, dass psychische Be-
lastungen in grob umrissenen Aspekten entweder
„eher vorhanden“ oder „eher nicht vorhanden“ sind.
Eine gezielte Ableitung von Maßnahmen ist deshalb
nur eingeschränkt möglich; in der Regel müssen weite-
re, tiefergehende Analysen durchgeführt werden.

Zu den Screeningverfahren zählen standardisierte Mit-
arbeiterbefragungen, die mindestens 5 Antwortoptio-
nen beinhalten. Die Ergebnisse liefern ein deutlich dif-
ferenzierteres Bild der Arbeitssituation und Arbeitstä-
tigkeit. Damit werden die Tätigkeitsgruppen und Merk-
malsbereiche enger eingegrenzt als durch orientieren-
de Verfahren.

Vertiefende Verfahren wie z. B. Interviews und Work-
shops liefern das präziseste Bild der Arbeitssituation
und der Arbeitsbedingungen. Sie erlauben eine detail-
lierte Ableitung von konkreten Gestaltungsmaßnah-
men. Allerdings sind diese Verfahren zeit- und kosten-

PRAXISTIPP

Checkliste Psychische Gefährdungsbeurteilung
Checklisten können die Vorgehensweise der psychischen Ge-
fährdungsbeurteilung erleichtern. Sie sollten die folgenden
Kapitel umfassen:
▪ Planung,
▪ Kommunikation,
▪ Erhebung und Analyse,
▪ Entwickeln von Maßnahmen bzw. Ergebnisworkshops,
▪ Umsetzung der Maßnahmen,
▪ Wirksamkeitsprüfung.

Beispiele für solche Checklisten können bei International SOS
kostenlos unter https://www.internationalsos.de/insights/ge-
faehrdungsbeurteilung-psychische-belastungen abgerufen
werden.

CME-Fortbildung
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intensiv und eignen sich daher auch eher für kleine Un-
ternehmen oder für einzelne Tätigkeitsgruppen. Mitar-
beiter im Verwaltungsbereich oder im Außendienst
sind generell gut über eine Beschäftigtenbefragung zu
erreichen, im Produktionsbereich dagegen haben sich
Experteninterviews bewährt. Analyseworkshops eig-
nen sich gut für kleine Betriebe oder Organisationsein-
heiten mit einer offenen Kommunikationskultur bzw.
als ergänzender Ansatz auch in großen Unternehmen.

Merke
Es gibt 3 etablierte Methoden zur Durchführung der
psychischen Gefährdungsbeurteilung:

▪ standardisierte Beschäftigtenbefragung,
▪ Experteninterviews, ggf. mit Begehungen,
▪ Analyseworkshops.

Standardisierte schriftliche Beschäftigtenbefragung

Bei einer standardisierten Mitarbeiterbefragung wer-
den alle Mitarbeiter eines Unternehmens aktiv in die
Gefährdungsbeurteilung einbezogen. Die Ergebnisse
können auf Gruppenebene ausgewertet werden und
liefern damit Hinweise, in welchen Tätigkeitsbereichen
bzw. Organisationseinheiten psychische Gefährdungen
vorliegen.

Diese Hinweise sollten im Nachgang mit den betreffen-
den Organisationseinheiten im Gespräch validiert und
konkretisiert werden. Das heißt einerseits, dass im
Nachgang tiefergehende Analysemethoden notwendig
werden. Andererseits ist das aber nur dort der Fall, wo
die Befragung tatsächlich Hinweise auf Gefährdungen
geliefert hat. Damit ist diese Methode häufig die effi-
zienteste Vorgehensweise.

Für die Befragung selbst sollte ein evaluiertes Verfah-
ren verwendet werden, wie z. B. der COPSOQ (Copen-
hagen Psychosocial Questionnaire) [27] oder der TÜV-
SÜD-BalanceCheck [28]. Der Fragebogen sollte sich
auf Aspekte aus den Bereichen Arbeitsaufgabe bzw.
-inhalt, Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen und
Arbeitsumgebung beziehen.

Um die spezifischen Arbeitsbedingungen von Aus-
landsreisenden zu beurteilen, kann es sinnvoll sein,
den jeweiligen Fragebogen zu ergänzen. Im Folgenden
sind Beispiele für Zusatzfragen aufgeführt:
▪ Haben Sie eine konkrete Vorstellung davon, was Sie

vor Ort erwartet?
▪ Verfügen Sie über alle notwendigen Kenntnisse und

Kompetenzen, um vor Ort arbeiten zu können?
▪ Verfügen Sie über alle notwendigen Werkzeuge, um

vor Ort arbeiten zu können?
▪ Sind ausreichend Erholungszeiten eingeplant (auch

im Hinblick auf den Jetlag)?
▪ Haben Sie vor Ort eine Unterkunft, in der Sie sich si-

cher fühlen?

▪ Können Sie sich vor Ort mit den Kolleginnen und
Kollegen ausreichend verständigen?

▪ Sind Ihnen Ihre Aufgaben vor Ort klar?
▪ Gibt es für Auslandsreisen im Nachgang einen an-

gemessenen Zeitausgleich?
▪ Gibt es im Unternehmen Ansprechpartner, die Sie

im Falle von unvorhergesehenen Ereignissen wie
z. B. Unfällen, Krankenhausaufenthalten usw. unter-
stützen können?

▪ Gibt es am Arbeitsort ausreichend Möglichkeiten,
Ihre Freizeit zu gestalten?

▪ Wurden Sie von Ihrem Arbeitgeber ausreichend auf
den Auslandsaufenthalt vorbereitet?

▪ Gibt es spezielle Schulungen im Unternehmen für
den Umgang mit Gefahrensituationen, z. B. eine Kri-
senmanagementschulung?

Experteninterview und Begehung

Eine weitere Methode zur Erfassung psychischer Belas-
tungen am Arbeitsplatz stellen Experteninterviews dar,
die mit einer Arbeitsplatzbegehung kombiniert werden
können. Dabei handelt es sich um halbstrukturierte In-
terviews, bei denen allen Teilnehmern die gleichen,
vorher ausformulierten Fragen gestellt werden. Die
Antworten werden von den Teilnehmern jedoch frei
formuliert.

Die Interviews und Begehungen sollten dabei von fach-
kundigem Personal durchgeführt werden, beispiels-
weise von Arbeitspsychologen, Betriebsärzten oder an-
deren speziell ausgebildeten Experten. Im Inter-
viewleitfaden ist darauf zu achten, dass alle Merkmals-
bereiche der Arbeit berücksichtigt sind. Analog zur Be-
schäftigtenbefragung können auch im Interview spezi-
fische Fragen wie z. B. die oben aufgeführten Zusatzfra-
gen für die Gruppe der Auslandsreisenden ergänzt wer-
den.

Aufgrund des großen zeitlichen Aufwands ist es sinn-
voll, die Interviews mit einer Stichprobe von Mitarbei-
tern einer Organisationseinheit oder Tätigkeitsgruppe
durchzuführen. Zusätzlich ist bei dieser Methode ein
Interview mit den jeweiligen Führungskräften der
Gruppen einzuplanen, um auf deren Erfahrungen zuzu-
greifen und so Informationen zum Aufgabenbereich
und zur Arbeitsorganisation zu erhalten.

PRAXISTIPP

Mit den Führungskräften kann – je nach Bedarf
und Möglichkeit – zusätzlich eine Begehung der
einzelnen Arbeitsplätze vor Ort durchgeführt
werden, um Belastungen unabhängig vom sub-
jektiven Erleben zu identifizieren.
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Die Informationen aus den Interviews einer Gruppe
werden auf Hinweise systematischer Fehlbeanspru-
chung untersucht und beurteilt. Der Vorteil dieser Me-
thode liegt darin, dass konkrete Situationen beschrie-
ben werden und sowohl sprachliche Barrieren als auch
unterschiedliche Interpretationen besser identifiziert
und ausgeglichen werden können.

Des Weiteren können Gefährdungen ermittelt werden,
die aus individuellen äußeren Bedingungen resultieren,
wie etwa bei beruflich Reisenden. Deren Arbeitsumfeld
unterscheidet sich oft deutlich vom Arbeitsumfeld an-
derer Mitarbeiter im Unternehmen, und der Arbeitge-
ber kann nur begrenzt direkten Einfluss darauf aus-
üben. Positiv ist ebenfalls zu verzeichnen, dass bei die-
ser Methode ggf. erste Maßnahmenvorschläge erho-
ben werden können.

Analyseworkshop

In moderierten Workshops bringen sowohl Mitarbeiter
als auch Führungskräfte ihre Erfahrungen ein, um psy-
chische Belastungen am Arbeitsplatz zu identifizieren
(▶Tab. 2). Zusätzlich kann eine direkte Ursachener-
mittlung erfolgen, aus der im Rahmen des Workshops
erste Maßnahmenvorschläge abgeleitet werden. Um
auf fachliches Wissen zugreifen zu können, empfiehlt
es sich, die Moderation des Workshops entsprechend
geschulten (externen) Fachkräften zu übergeben.

Ablauf eines Analyseworkshops:
▪ Phase 1: Zu Beginn des Workshops sollten sowohl

Führungskräfte als auch Mitarbeiter nochmals kurz
in die Thematik eingeführt werden. Falls dem Work-
shop eine Mitarbeiterbefragung vorausgegangen
ist, können an dieser Stelle die Ergebnisse der Grup-
pe vorgestellt und erläutert werden.

▪ Phase 2: Im 2. Schritt geht es darum, Belastungen
und Ressourcen zu benennen und zu konkretisieren.
In der Praxis kann es sinnvoll sein, diesen Schritt in
Abwesenheit der Führungskräfte durchzuführen,
um eine möglichst offene Beteiligung der Mitarbei-
ter zu erreichen.

▪ Phase 3: Im 3. Schritt formulieren die Mitarbeiter
Zielzustände, die in Bezug auf genannte Belastun-
gen erreicht werden sollen.

▪ Phase 4: In diesem Schritt wird von den Mitarbei-
tern festgelegt, wie diese Zielzustände erreicht
werden könnten. Damit erfolgt eine Ableitung von
Maßnahmenvorschlägen, die in der Regel große Ak-
zeptanz bei der Belegschaft finden.

▪ Phase 5: In Schritt 5 werden Führungskräfte wieder
aktiv in den Analyseworkshop einbezogen. Die
Gruppe erläutert die gesammelten Belastungen und
die abgeleiteten Maßnahmenvorschläge. Führungs-
kräfte können ihr Erfahrungswissen einbringen und
sowohl Belastungen als auch Maßnahmenvorschlä-
ge ergänzen.

▪ Phase 6: Gemeinsam werden die Belastungen dann
in Hinblick auf den Gestaltungsbedarf beurteilt und
priorisiert; ggf. können einzelne Maßnahmenvor-
schläge als umzusetzende Maßnahmen festgelegt
werden.

Bewertung psychischer Belastungen

Nach der Erhebung möglicher psychischer Belastungen
müssen diese entsprechend beurteilt werden, um ein-
zuschätzen, ob Maßnahmen des Arbeitsschutzes erfor-
derlich sind. Für die Beurteilung möglicher Belastungs-
faktoren gibt es allerdings keine rechtlichen Festset-
zungen. Sie muss jedoch sachlich begründet werden
können. Leitend ist dabei die Aufgabe des Arbeitge-
bers, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten zu gewährleisten und darüber hinaus Ge-
fährdungen zu minimieren oder zu eliminieren.

Bei der Nutzung von Instrumenten wie z. B. einem Fra-
gebogen oder einem Interviewleitfaden sollten Schwel-
lenwerte oder Kriterien zur Verfügung stehen, die den
tatsächlich ermittelten Belastungen gegenübergestellt
werden können. Dadurch wird ersichtlich, an welchen
Stellen Handlungsbedarf besteht. Zuletzt kann eine Be-
urteilung im Rahmen eines Maßnahmenworkshops er-
folgen. Dabei wird das Urteil der Beschäftigten und
Führungskräfte oder betrieblichen Interessenvertre-
tungen als Referenz herangezogen. Die aktualisierte
Version der Empfehlungen zur Umsetzung der Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastung der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie von 2022
versucht auch erstmals, konkrete Ansatzpunkte für die
Beurteilung psychischer Belastungen zu liefern [29].

Entwicklung und Umsetzung
von Maßnahmen

Werden bei der Analyse mögliche psychische Belastun-
gen identifiziert, die potenzielle Gesundheitsrisiken
darstellen, werden sie durch Gegenmaßnahmen redu-
ziert oder, wenn möglich, eliminiert. Die Maßnahmen
greifen im Rahmen der psychischen Gefährdungsbeur-
teilung vor allem auf Strukturen, Prozesse und Tätigkei-
ten innerhalb der Organisation zu, um eine Arbeitsum-
gebung zu schaffen, die ein gesundheitsförderliches
Verhalten begünstigt.

Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. So
kann beispielsweise die höhere Führungsebene oder
der Steuerungskreis über alle Bereiche und Abteilun-
gen hinweg Maßnahmen beschließen und diese umset-
zen. Dieses Vorgehen ist dann zu empfehlen, wenn bei
der Analyse Gefährdungen identifiziert wurden, die
systematisch in den Auswertungsgruppen auftreten.
Damit bleiben allerdings Gefährdungen unberücksich-
tigt, die spezifisch für einzelne Gruppen ermittelt wur-
den. Für diese Belastungen empfiehlt es sich, Maßnah-
men gemeinsam mit den Mitarbeitern abzuleiten. Dazu

CME-Fortbildung
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eignen sich moderierte Workshops, in deren Rahmen
die Beschäftigten mit ihren Führungskräften gemein-
sam mögliche Maßnahmen erarbeiten und festlegen.

Wirksamkeitskontrolle

Wurden erste Maßnahmen umgesetzt, so müssen sie
regelmäßig hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft
und ggf. adaptiert werden. Dabei ist zu beachten, dass
Maßnahmen, die aus der Beurteilung der psychischen
Belastungen abgeleitet wurden, längere Zeitspannen
benötigen können, bis sie für die Beschäftigten spürbar
werden. Daher sollte der Zeitpunkt der Wirksamkeits-
prüfungen an die jeweilige Maßnahme angepasst wer-
den.

Die Prüfung der Wirksamkeit kann z. B. gemeinsam von
Führungskräften und Mitarbeitern im Rahmen eines
Teammeetings erfolgen. Auch eine Kurzbefragung zur

Wirksamkeit der Maßnahmen stellt ein probates Mittel
dar. Das Ergebnis der Wirksamkeitsanalyse wird im
Nachgang im Maßnahmenplan dokumentiert.

Dokumentation

Alle beschlossenen Maßnahmen sollten in einen Maß-
nahmenplan aufgenommen werden. Für jede betroffe-
ne Gruppe sind dort die einzelnen Maßnahmen zu be-
schreiben, Verantwortlichkeiten sowie Termine für die
Umsetzung festzulegen und das vorgesehene Datum
der Wirksamkeitsprüfung sowie deren Ergebnisse ein-
zutragen. Aus der Dokumentation sollte zudem hervor-
gehen, wann die Analyse stattgefunden hat und welche
Methode verwendet wurde. Ergänzt wird die Doku-
mentation durch die Ergebnisse der Analyse.

▶ Tab. 2 Übersicht möglicher Formate eines Analyseworkshops.

Parameter und Phasen moderierter Analyseworkshop ohne Befragung moderierter Analyseworkshop nach Befragung

Format Tagesworkshop Tagesworkshop

Teilnehmendenkreis Phase 1: entfällt Phase 1: Mitarbeiter und Führungskräfte

Phase 2–4: Mitarbeiter Phase 2–4: Mitarbeiter

Phase 5–6: Führungskräfte und Mitarbeiter Phase 5–6: Führungskräfte und Mitarbeiter

Anzahl der Teilnehmenden maximal 14 maximal 14

Phase 1 entfällt Moderation stellt Führungskräften und Mitarbeitern
die Befragungsergebnisse und identifizierte Hand-
lungsfelder vor.

Phase 2 Mitarbeiter beschreiben konkrete psychische Belas-
tungen des Teams.

Mitarbeiter priorisieren Handlungsfelder für die Maß-
nahmenableitung und konkretisieren zu optimierende
Aspekte innerhalb der Handlungsfelder.

Phase 3 Mitarbeiter definieren einen Zielzustand, in dem die
Belastung reduziert bzw. eliminiert ist.

Mitarbeiter definieren einen Zielzustand, in dem die
Belastung reduziert bzw. eliminiert ist.

Phase 4 Mitarbeiter erarbeiten Lösungsvorschläge, um die in
Phase 3 definierten Zielzustände zu erreichen.

Mitarbeiter erarbeiten Lösungsvorschläge, um die in
Phase 3 definierten Zielzustände zu erreichen.

Phase 5 Mitarbeiter stellen den Führungskräften die in Phase 4
erarbeiteten Maßnahmenvorschläge vor, Führungs-
kräfte ergänzen ggf. eigene Lösungsvorschläge.

Mitarbeiter stellen den Führungskräften die in Phase 4
erarbeiteten Maßnahmenvorschläge vor, Führungs-
kräfte ergänzen ggf. eigene Lösungsvorschläge.

Phase 6 Mitarbeiter und Führungskräfte entscheiden, welche
Maßnahmen wie, wann und von wem umgesetzt wer-
den sollen.

Mitarbeiter und Führungskräfte entscheiden, welche
Maßnahmen wie, wann und von wem umgesetzt wer-
den sollen.

PRAXISTIPP

Die festgelegten Maßnahmen werden anschlie-
ßend umgesetzt, ggf. auch schrittweise. Dazu
sollte im Nachgang priorisiert werden, mit wel-
chen Maßnahmen begonnen wird.

PRAXISTIPP

Erweisen sich umgesetzte Maßnahmen als un-
wirksam, sollten sie adaptiert und im Maßnah-
menplan vermerkt werden. Zudem muss eine er-
neute Wirksamkeitsprüfung terminiert werden.
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In der Praxis hat es sich bewährt, jeder Organisations-
einheit oder Tätigkeitsgruppe einen eigenen Maßnah-
menplan zur Verfügung zu stellen und diese dann in re-
gelmäßigen Abständen zusammenzuführen. Das ver-
bessert nicht nur die Umsetzung von geeigneten Maß-
nahmen in den einzelnen Gruppen, sondern ermöglicht
auch einen kontinuierlichen Prozess, um die Fortschrei-
bung der Gefährdungsbeurteilung in der Organisation
zu etablieren.

Um die Aktualität der Gefährdungsbeurteilung zu ge-
währleisten, ist eine erneute Analyse der Arbeitsbedin-
gungen in regelmäßigen Abständen durchzuführen. In
der Praxis hat sich eine Wiederholung nach 2–3 Jahren
etabliert. Bei Veränderungen in der Organisation, die
maßgeblich Einfluss auf die Arbeitsbedingungen ha-
ben, sollte eine Ermittlung psychischer Belastungen
unabhängig von dieser Zeitspanne vorgenommen wer-
den. Bei einer Wiederholung sollte im ersten Schritt die
vorangegangene Vorgehensweise evaluiert werden.
Falls notwendig, sollte eine Anpassung vorgenommen
werden. Dies kann sich z. B. auf die Methode, aber
auch auf die Zusammensetzung der Auswertegruppen
beziehen.

Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung

Einige Arbeitgeber mögen die Befürchtung haben, dass
der Umfang der Maßnahmen, die für psychisches
Wohlbefinden der Mitarbeiter sorgen sollen, sowohl
die finanziellen als auch die personellen Ressourcen
des Unternehmens übersteigen könnte. Häufig wird
eine Verbesserung der Arbeitssituation aber schon
durch kleine, kostengünstige Veränderungen wie die
Einführung regelmäßiger Teammeetings mit definier-
ter Agenda erreicht.

Im Merkmalsbereich Arbeitsaufgabe ist ein oftmals ge-
gebenes Feedback der Mitarbeiter, dass es in Bezug auf
Veränderungen, die den Arbeitsplatz oder die Aufgabe
selbst betreffen, an Informationen und an der Möglich-
keit zur Mitsprache fehle. Dabei wird weniger bemän-
gelt, dass Mitarbeiter nicht selbst entscheiden können,
ob Veränderungen stattfinden sollen und wie die Ver-
änderungen im Detail aussehen. Es geht vielmehr da-
rum, in den eigentlichen Entscheidungsprozess mitein-
gebunden zu werden. Weitere häufige Stressoren stel-
len eine hohe Arbeitslast und ständige Unterbrechun-
gen der Arbeit dar. Dazu sei erwähnt, dass gerade in Be-
zug auf eine große Arbeitsmenge als Maßnahme nicht
zwingend die Einstellung von mehr Personal folgen
muss. Häufig gehen gesundheitsförderliche Maßnah-
men dabei stattdessen in Richtung Umverteilung von
Aufgaben oder Prozessoptimierung. Auch soziale Fak-
toren werden immer wieder als Stressor identifiziert.
In der Praxis zeigt sich, dass die Ursachen für personelle
Konflikte nicht selten auf äußere Faktoren zurückzu-
führen sind, wie z. B. widersprüchliche Anforderungen

an Führungskräfte und Mitarbeiter oder ungenügende
Qualifikation des Personals.

Ausblick
Die im September 2022 von der WHO herausgegebe-
nen „WHO guidelines on mental health at work“ weisen
auf die Bedeutung präventiver Maßnahmen am Ar-
beitsplatz zur Erhaltung der psychischen Gesundheit
hin und präsentieren interessante Zahlen [30].

Eine weitere Neuerung hinsichtlich der Benennung des
Arbeitsplatzes als wichtigen Faktor für die psychische
Gesundheit ist zudem mit dem Inkrafttreten der ICD-
11 (Internationale Klassifikation von Erkrankungen,
11. Revision) zu verzeichnen: Seit Beginn des Jahres
2022 ist die Diagnose „Burn-out“ erstmals offiziell ge-
listet. Laut ICD-11 handelt es sich dabei um einen Zu-
stand erschöpfter psychischer Ressourcen, verursacht
durch eine explizit arbeitsbezogene, kontinuierliche
Überlastung [31].

Die Bewertung der Gefährdung durch psychische Be-
lastungen, wie sie das deutsche Gesetz explizit vor-
schreibt, wird international auch ohne rechtliche Vor-
gaben zunehmend an Bedeutung gewinnen. Im inter-
nationalen Umfeld wird von „Workforce Assessment“
und „Psychosocial Safety Assessment“ gesprochen,
wenn es die Belastungen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer betrifft, und von „Organisational Assess-
ment“, wenn es die Unternehmensstrukturen betrifft.
Letzteres muss meist sehr firmenspezifisch („customi-
sed“) aufgesetzt werden.

Entscheidend wird sein, die Ergebnisse im Unterneh-
men zu kommunizieren und zu beurteilen. Arbeitneh-
mern, aber auch dem Management muss angeboten
werden, den Einfluss psychischer Gesundheit zu verste-
hen und Methoden zu erlernen, damit umzugehen. Im
internationalen Umfeld wird vom „Mental Health Resili-
ence Training for Managers and Employees“ gespro-
chen. Vergleichbar dem physischen Unfallschutz muss
eine Kette aufgebaut werden, um die Gefährdungen
systematisch zu erkennen und zu reduzieren. Unter-
nehmen benötigen ein Programm, das die Prävention
psychischer Belastungen umfasst, ein Mental Health
and Wellbeing Program oder eine entsprechende Poli-
cy. Ersthelfer (Mental Health first Aiders) müssen
schnell eingreifen und helfen können und dafür ausge-
bildet werden. Den größten Anteil wird aber die Auf-
stellung des Unternehmens haben, um psychische Risi-
ken insgesamt zu mindern. Dazu sind Prozesse notwen-
dig, die alle Bereiche des Unternehmens einbeziehen.

CME-Fortbildung
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KERNAUSSAGEN

▪ In Deutschland ist die Beachtung psychischer Be-
lastungen am Arbeitsplatz seit vielen Jahren eine
Aufgabe der Arbeitgeber. Ihre Beurteilung ist im
Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben.

▪ Bei einer vorübergehenden Verlagerung des Be-
schäftigungsorts eines Arbeitnehmers aus dem In-
land in das Ausland gelten weiterhin die deutschen
Rechtsvorschriften über Versicherungspflicht und
Versicherungsberechtigung. Gesetzliche Grundla-
ge ist dabei § 4 SGB IV.

▪ Berufliche Reisen können massive Auswirkungen
auf das psychische Wohlbefinden haben. Neben
traumatisierenden Erlebnissen kann auch die Kon-
frontation mit schwer belastenden Erfahrungen
und Aufgaben ein PTBS auslösen, samt möglichen
psychischen Folgestörungen. Oft sind aber auch
mangelnde Trennung von Arbeit und Freizeit, kaum
Regenerationszeiten und wenige Freizeitoptionen
Risikofaktoren für Erschöpfung und Burn-out,
ebenso der interkulturelle Stress.

▪ Seit dem Jahr 2021 stehen erstmals 2 international
einheitliche ISO-Standards zur Verfügung, die zur
Beurteilung und Bewertung der psychischen Belas-
tungen und der Risiken bei Auslandsreisen und
-aufenthalten herangezogen werden können.

▪ Die im Arbeitsschutzgesetz verankerte psychische
Gefährdungsbeurteilung umfasst die Punkte Pla-
nung, Kommunikation, Erhebung und Analyse,
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen so-
wie eine Wirksamkeitsprüfung.

▪ Etabliert sind zur Durchführung der psychischen
Gefährdungsbeurteilung die standardisierte Be-
schäftigtenbefragung, Experteninterviews und
Analyseworkshops.

▪ Maßnahmen greifen im Rahmen der psychischen
Gefährdungsbeurteilung vor allem auf Strukturen,
Prozesse und Tätigkeiten innerhalb der Organisati-
on zu, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die
ein gesundheitsförderliches Verhalten begünstigt.
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Frage 1

Welche Aussage ist richtig?

A Psychische Belastungen sind für berufliche Reisen irrele-
vant.

B Vor beruflichen Reisen sind ausschließlich Infektionsrisiken
zu beurteilen.

C Kardiovaskuläre Erkrankungen und Unfälle sind die Haupt-
ursachen für medizinisch notwendige Evakuierungen bei
beruflichen Reisen.

D Medizinische Evakuierungen finden nur wegen Infektionen
statt.

E Psychische Belastungen können auf Reisen überhaupt nicht
beobachtet werden.

Frage 2

Welche Aussage ist korrekt?

A Programme für psychische Gesundheit und Wohlbefinden
ersetzen vollständig und umfänglich jede weitere Gefähr-
dungsbeurteilung.

B Psychische Gesundheit ist von großer Bedeutung, damit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsauftrag
erfüllen können.

C Psychische Probleme treten bei beruflichen Reisen nur akut
und, wenn überhaupt, nur kurzfristig auf.

D Psychische Erkrankungen lassen sich immer und sofort
komplett und zuverlässig von körperlichen Ursachen unter-
scheiden.

E Psychische Erkrankungen treten nur bei sehr weiten beruf-
lichen Flugreisen auf.

Frage 3

Welche Aussage zu den rechtlichen Grundlagen der Beurtei-
lung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz trifft zu?

A Die Beurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz
regelt in Deutschland ausschließlich das Strafgesetzbuch.

B Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt im kleinsten Detail die
Methoden der Gefährdungsbeurteilung beruflicher Risiken.

C Das Bürgerliche Gesetzbuch gilt nur für deutsche Staats-
bürger.

D Das Arbeitsschutzgesetz schreibt eine Beurteilung der mit
der Arbeit verbundenen Gefährdung für die Beschäftigten
vor.

E Arbeitsschutz ist ausschließlich der jeweiligen Entschei-
dung von Unternehmen vorenthalten und nicht gesetzlich
reglementiert.

Frage 4

Welche Aussage ist richtig?

A Psychische Gesundheit wird international vollkommen ein-
heitlich beurteilt.

B Psychische Gesundheit ist völlig unabhängig vom jeweili-
gen lokalen Umfeld.

C Psychische Gesundheit spielt nur bei massivem Drogen-
konsum eine reisemedizinisch relevante Rolle.

D Psychische Gesundheit ist nur relevant, wenn ausreichend
klinische Behandlungskapazität vorhanden ist.

E Psychische Gesundheit unterliegt unterschiedlichen kultu-
rellen Beurteilungen.

Fragen und Antworten | CME
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Fortsetzung ...

Frage 5

Welche Aussage zur Gefährdungsbeurteilung im beruflichen
Umfeld ist zutreffend?

A Die Richtlinie 89/391/EWG des Rates aus dem Jahr 1989
bildet in der Europäischen Union die rechtliche Grundlage
für die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung im
beruflichen Umfeld.

B Das Arbeitssicherheitsgesetz enthält die Grundlagen für die
Gefährdungsbeurteilung.

C Nur Reisemedizinerinnen und Reisemediziner können eine
Gefährdungsbeurteilung durchführen.

D Eine Gefährdungsbeurteilung vor beruflichen Reisen kann
komplett entfallen, wenn alle notwendigen Impfungen vor-
liegen.

E Eine Gefährdungsbeurteilung ist dasselbe wie eine Unter-
suchung zur Tropentauglichkeit.

Frage 6

Welche Aussage zu den internationalen rechtlichen Grundlagen
für den Umgang mit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz
ist korrekt?

A Es gibt keine internationalen Regeln oder Empfehlungen
zum Arbeitsschutz.

B Verschiedene ISO-Standards und -Richtlinien geben inzwi-
schen internationale fachliche Inhalte zur Belastung bei
beruflichen Reisen und zu deren psychischen Aspekten vor.

C Die Beurteilung psychischer Belastungen im beruflichen
Umfeld ist fachlich ein rein deutsches Thema.

D In der englischsprachigen Literatur finden sich keine
Hinweise auf psychische Belastungen bei internationalen
Arbeitseinsätzen und beruflichen Reisen.

E Die Weltgesundheitsorganisation betrachtet im internatio-
nalen Umfeld ausschließlich Infektionskrankheiten und be-
handelt überhaupt keine psychischen Themen.

Frage 7

Welche Aussage zur Beurteilung psychischer Belastungen am
Arbeitsplatz ist falsch?

A Psychische Belastungen am Arbeitsplatz müssen in
Deutschland gemäß Arbeitsschutzgesetz beurteilt werden.

B Die Beurteilung von Gefährdungen und Risiken am Ar-
beitsplatz muss vom Arbeitgeber gemäß Arbeitsschutz-
gesetz dokumentiert werden.

C Psychische Belastungen können immer nur sehr grob und
sehr allgemein eingeschätzt werden.

D Für die Beurteilung psychischer Belastungen am Arbeits-
platz gibt es wissenschaftlich etablierte Methoden.

E Die psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kann zum Erfolg eines Unternehmens einen wichti-
gen Beitrag leisten.

Frage 8

Welche Aussage zur Durchführung der psychischen Gefähr-
dungsbeurteilung trifft nicht zu?

A Es gibt in Deutschland und international 3 etablierte
Methoden zur Durchführung der psychischen Gefähr-
dungsbeurteilung.

B Die standardisierte Beschäftigtenbefragung ist eine der
etablierten Methoden.

C Die einzige anerkannte Methode ist eine grobe, allgemeine
und rein überschlägige Einschätzung durch die Geschäfts-
führung.

D Experteninterviews zusammen mit Begehungen sind eine
weitere etablierte Methode.

E Analyseworkshops stellen ebenfalls eine etablierte Metho-
de dar.

Frage 9

Welche Aussage zur standardisierten Mitarbeiterbefragung ist
nicht korrekt?

A Alle Mitarbeiter eines Unternehmens werden aktiv in die
Gefährdungsbeurteilung einbezogen.

B Die Aussagen werden anonymisiert verarbeitet.
C Diese Methode ist die in Deutschland am häufigsten

benutzte und erscheint allgemein als die effizienteste.
D Die individuellen Aussagen jedes einzelnen Mitarbeiters

bzw. jeder einzelnen Mitarbeiterin sind der Geschäftsfüh-
rung danach ganz detailliert und persönlich bekannt.

E Um die spezifischen Arbeitsbedingungen von Auslandsrei-
senden zu beurteilen, kann es sinnvoll sein, den jeweiligen
Fragebogen entsprechend zu ergänzen.

Frage 10

Welche Aussage zu häufigen Ergebnissen der psychischen
Gefährdungsbeurteilung ist falsch?

A Viele Arbeitnehmer klagen über mangelnde Informationen
über anstehende Änderungen am Arbeitsplatz.

B Eine hohe Arbeitslast und ständige Unterbrechungen der
Arbeit werden häufig beklagt.

C Personelle Faktoren und widersprüchliche Anforderungen
an Führungskräfte werden oft beobachtet.

D Ungenügende Qualifikation von Führungskräften kann als
psychische Belastung empfunden werden.

E Meistens wird als Belastung angegeben, dass der betriebs-
ärztliche Dienst keine Psychopharmaka verteilt und kosten-
los abgibt.
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